
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/9/8 2000/03/0360
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.09.2004

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

91/01 Fernmeldewesen

Norm

TKG 1997 §18 Abs6;

VwRallg;

Rechtssatz

Im vorletzten Satz des § 18 Abs. 6 TKG 1997 8ndet sich folgende Regelung: "Rabattregelungen bleiben davon

unberührt". Diese Regelung ist im Zusammenhang mit der unmittelbar zuvor in § 18 Abs. 6 TKG 1997 getro=enen

Anordnung zu sehen, wonach "innerhalb einer Gebührenzone ... die Entgelte einheitlich sein" müssen. Auf dem Boden

dieses normativen Zusammenhangs kann dem vorletzten Satz des § 18 Abs. 6 nur der Sinn zukommen, dass das Gebot

einheitlicher Tarife innerhalb jeder Gebührenzone die Anwendung allgemeiner (genehmigter) Rabattregelungen nicht

ausschließt. Dieser Satz bedeutet aber nicht, dass Rabattregelungen bei der Prüfung betre=end die genannten

Umstände, auf die bei der Festlegung der Entgelte Bedacht zu nehmen ist, nicht berücksichtigt werden dürften, zumal

eine "Bedachtnahme auf die jeweils zugrunde liegenden Kosten" ohne Einbeziehung von Rabattregelungen nicht in

einer den tatsächlich gegebenen Umständen Rechnung tragenden Art möglich wäre.
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